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Entscheid Versicherungsgericht, 25.06.2019

Art. 5 AHVG. Art. 9 Abs. 1 AHVV. Massgebender Lohn, Spesen. Die
Berechnungsbasis fiir die Sozialversicherungsabgaben (Bruttolohn) kann
nicht dadurch geschmalert werden, dass gemass einem - wenn auch
steueramtlich genehmigten - Spesenreglement Abziige vom Bruttolohn
vorgenommen werden, anstatt diese Spesen zusatzlich zum vereinbarten
Bruttolohn auszuzahlen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons
St. Gallen vom 25. Juni 2019, AHV 2018/4).

Entscheid vom 25. Juni 2019
Besetzung

Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann (Vorsitz), Marie Léhrer und

Marie-Theres Rlegg Haltinner; Gerichtsschreiber Jirg Schutzbach
Geschéftsnr.

AHV 2018/4

Parteien

A.__ AG,

Beschwerdefiihrerin,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Thomas Hubatka, Tiefenackerstrasse 49,
Postfach 118, 9450 Altstatten,

gegen
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Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Ausgleichskasse,
Brauerstrasse 54, Postfach, 9016 St. Gallen,

Beschwerdegegnerin,
Gegenstand
Lohnbeitrage 2012 bis 2015 und Verzugszinsen

Sachverhalt

A.

A.a. Am 24. Februar 2017 und am 19. Juni 2017 flhrte die Sozialversicherungsanstalt
des Kantons St. Gallen, Kantonale Ausgleichskasse, bei der A.___ AG eine
Arbeitgeberkontrolle durch. Dabei ergaben sich in den kontrollierten Jahren 2012 bis
2015 jeweils erhebliche Differenzen zu den Lohndeklarationen der Arbeitgeberin der
entsprechenden Jahre, wobei die Ausgleichskasse jeweils ihrer Ansicht nach

Ubersetzte Spesen von Monteuren aufrechnete (act. G 3.1/8).

A.b. Mit Schreiben vom 27. Februar 2017 erlduterte die Ausgleichskasse dazu, dass in
den Arbeitsvertragen der Monteure eine monatliche Spesenvergitung in Hohe von

Fr. 250.-- fUr die auswartige Mittagsverpflegung vorgesehen sei. Zuséatzlich kénnten
weitere Auslagen mittels Quittung geltend gemacht werden. Fir die Geschaftstatigkeit
stehe zudem in der Regel ein Montagefahrzeug zur Verfigung. Die Ausgleichskasse sei
der Ansicht, dass damit sémtliche Unkosten abgegolten seien. Demgegentber sei die
durch das Spesenreglement der A.___ AG von 2012 (zusétzlich) festgelegte
Spesenpauschale von monatlich Fr. 758.35 bzw. jahrlich Fr. 9'100.-- nicht zulassig, da
die Unkosten geméass Wegleitung Uber den massgebenden Lohn (WML) grundsétzlich
in tatséchlicher Hohe zu berlcksichtigen seien. Folglich sei diese zuséatzliche
Spesenpauschale vollumféanglich als ahv-pflichtiger Lohnbestandteil anzusehen (act.
G 3.1/3).

A.c. Mit Stellungnahme vom 21. Mérz 2017 liess die A.___ AG geltend machen, das

Spesenreglement von 2012 sei vom Kantonalen Steueramt geprift und akzeptiert
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worden. Es gehe nicht an, dieses nun bei den Sozialversicherungsabgaben nicht
anzuerkennen. Der monatliche Betrag von Fr. 758.35 flhre - unter Zugrundelegung von
durchschnittlich 21,7 Arbeitstagen pro Monat - zu einer Spesenpauschale von rund

Fr. 35.-- pro Tag fir alle auswartigen Essen und die im Spesenreglement zusatzlich
genannten Positionen. Anzumerken sei, dass die Monteure nicht nur taglich das
Mittagessen, sondern je nach Arbeitsbelastung oftmals auch das Morgen- und/oder
Abendessen auswaérts einnehmen mussten. Der A.___ AG sei jedoch insofern ein
Lapsus unterlaufen, als in den Arbeitsvertrdgen die darin enthaltene Mittagsverpflegung
(monatlich Fr. 250.--) nicht gedndert worden sei. Die Arbeitgeberin sei bereit, sich
diesen monatlichen Betrag von Fr. 250.-- bei den massgebenden Lohnsummen

aufrechnen zu lassen (act. G 3.1/4).

A.d. Am 19. Juni 2017 teilte die Ausgleichskasse der A.___ AG mit, dass sie an ihrer
Ansicht festhalte, weil die Spesenregelungen der Montagemitarbeitenden offensichtlich
Ubersetzt seien. Gleichzeitig stellte sie ihr die Differenzblatter fir die Jahre 2012 bis
2015 zu. Daraus ergaben sich aufzurechnende Lohnsummen von Fr. 57'832.-- (2012),
Fr. 183'922.-- (2013), Fr. 174'061.-- (2014) und Fr. 175'188.-- (2015 [act. G 3.1/7]). Am
29. Juni 2017 erliess die Ausgleichskasse die Nachzahlungs- sowie die
Verzugszinsverfugungen fur die Jahre 2013 bis 2015, am 17. Juli 2017 jene fir das Jahr
2012 (die der Arbeitgeberin jedoch erst am 7. bzw. 25. Juli 2017 zugestellt wurden [act.
G 3.1/9 klag. act. 3-4,6 -8, 10 - 11, 13 - 16]). Gesamthaft stellte sie einen Betrag von
Fr. 94'629.65 in Rechnung (act. G 3.1/9, klag. act. 2 und 9).

A.e. Mit Einsprache vom 4. August 2017 liess die A.___ AG ausfiihren, dass die
fraglichen Monteure bis Mitte 2012 zuséatzlich zum Lohn noch monatliche Spesen von
Fr. 250.-- fir auswartige Mittagessen sowie weitere Spesen gegen Vorlage der Belege
erhalten hatten. Auf Empfehlung des zusténdigen Steuerkommissérs habe die
Gesellschaft dann neue Spesenreglemente eingefiihrt, beinhaltend ein allgemeines
Spesenreglement sowie drei Zusatzreglemente fir diverse Arbeitnehmerkategorien,
u.a. das hier interessierende Zusatzreglement flr Aussendienstmitarbeitende. Gemass
diesem von der Steuerbehérde genehmigten Reglement betriigen die Pauschalspesen
fur Aussendienstmitarbeitende mit mindestens 80 % Aussendiensttatigkeit jahrlich

Fr. 9'100.-- oder monatlich Fr. 758.35. Fur Mitarbeitende mit weniger als 80 %

Aussendiensttétigkeit erfolge eine entsprechende Abstufung. Die Einsprecherin habe
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aber vergessen, die geltende Spesenregelung von Fr. 250.-- plus Spesen gemass
Belegen in den Arbeitsvertrdgen formell zu &ndern und durch die genehmigte
Pauschalspesenregelung zu ersetzen, weshalb sie bereit sei, diesen Betrag aufrechnen
zu lassen. Die Einsprachegegnerin habe es unterlassen zu begriinden, weshalb diese
durch das kantonale Steueramt genehmigte Spesenregelung im Rahmen des AHV-
Rechts nicht zul&ssig oder offensichtlich Ubersetzt sein solle. Sie halte einzig fest, dass
die Arbeitsvertradge immer noch die (friihere) Spesenregelung von Fr. 250.-- enthielten.
Nachdem das fragliche Reglement auf Grund der Mustervorlagen der Schweizerischen
Steuerkonferenz erstellt und den steuerlichen Vorgaben entspreche, bestehe die
Vermutung, dass die Regelung auch ahv-rechtlich zuldssig und nicht offensichtlich
Ubersetzt sei. Schliesslich widersprachen die angefochtenen Verfligungen dem
Vertrauensprinzip. Die Einsprecherin habe sich darauf verlassen dirfen, dass die
steueramtlich genehmigte Regelung auch ahv-rechtlich anerkannt werde, weil dies
gemass Wegleitung (WML, Ziff. 3012) dem Normalfall entspreche und weil die
Spesenregelung der Einsprachegegnerin auf Grund der Lohndeklarationen bekannt
sein musste (act. G 3.1/9). Mit Einspracheergédnzung vom 14. November 2017 fihrte
die Einsprecherin sodann aus, dass die Monteure bis 31. Mai 2009 nach einem
Punktelohnsystem entléhnt worden seien. Dabei sei vom Bruttolohn 30 % (ab 2008
oder 2009 noch 25 %) Spesenentschadigung abgezogen worden, was sowohl
steuerlich als auch ahv-rechtlich anerkannt worden sei. Per 1. Juni 2009 sei auf
Empfehlung der Paritdtischen Kommission auf ein Fixlohnsystem umgestellt worden, in
welchem Zusammenhang auch die Spesenregelung dahingehend geédndert worden sei,
dass monatlich Fr. 250.-- flr auswartige Verpflegung sowie weitere Spesen gegen

Vorlage von Belegen ausgerichtet worden seien (act. G 9.1).

A.f. Mit Entscheid vom 29. Januar 2018 wies die Sozialversicherungsanstalt die
Einsprache ab (act. G 3.1/11).

B.a. Mit Beschwerde vom 27. Februar 2018 beantragt die A.___ AG die Aufhebung
dieses Einspracheentscheids sowie der diesem zu Grunde liegenden Nachzahlungs-
und Verzugszinsverfugungen. Unter Rickweisung der Streitsache sei die

Beschwerdegegnerin anzuweisen, fir die Jahre 2012 bis 2015 betreffend die hier in
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Frage stehenden Monteure einen monatlichen Betrag von Fr. 250.-- als ahv-pflichtigen
Lohn aufzurechnen und entsprechende Nachzahlungs- und Verzugszinsverfiigungen zu

erlassen. Die Begriindung entspricht weitgehend jener in der Einsprache (act. G 1).

B.b. Mit Beschwerdeantwort vom 3. April 2018 beantragt die Verwaltung Abweisung
der Beschwerde und verweist zur Begriindung auf die Erwagungen im

Einspracheentscheid (act. G 3). Ein weiterer Schriftenwechsel fand nicht statt.

B.c. Auf Nachfrage des Gerichts reichte die Beschwerdegegnerin am 15. April 2019
diverse, ihr vorliegende, in den bis dahin eingereichten act. G 3.1/1 - 11 noch fehlende

Unterlagen ein (vgl. act. G 8 und G 9.1 - 4).

Erwdgungen

Vom Einkommen aus unselbststéndiger Erwerbstéatigkeit (massgebender Lohn) werden
nach Art. 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber die Alters- und
Hinterlassenenversicherung (abgekirzt: AHVG [SR 831.10]) Beitréage erhoben. Als
massgebender Lohn gilt jedes Entgelt flr in unselbststandiger Stellung auf bestimmte
oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit. Der massgebende Lohn umfasst auch
Teuerungs- und andere Lohnzulagen, Provisionen, Gratifikationen, Naturalleistungen,
Ferien- und Feiertagsentschadigungen und &hnliche Bezlige, ferner Trinkgelder, soweit
diese einen wesentlichen Bestandteil des Arbeitsentgeltes darstellen (Art. 5 Abs. 2
AHVG). Nicht zum massgebenden Lohn gehdéren die Unkostenentschadigungen (Art. 9
Abs. 1 der Verordnung Uber die Alters- und Hinterlassenenversicherung (abgekdrzt:
AHVV [SR 831.101]). Die Anerkennung von Unkosten durch die Steuerbehdrden ist fur
die Ausgleichskassen nicht verbindlich. Haben die Steuerbehdrden aber ein
Spesenreglement genehmigt, sollen die Ausgleichskassen diesen Entscheid
Ubernehmen, sofern dies im Rahmen des AHV-Rechts zuléssig ist und die genehmigten
Spesen nicht offensichtlich Ubersetzt sind (Wegleitung des Bundesamtes flir
Sozialversicherung Uber den massgebenden Lohn in der AHV, IV und EO [WML] Ziff.
3011 f.)

2.

2.1. Die Beschwerdefuihrerin macht geltend, sie habe ihren Monteuren ab 2012 Spesen
im Umfang von Fr. 9'100.-- pro Jahr bzw. Fr. 758.35 pro Monat ausgerichtet (bei
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mindestens 80 % Aussendiensttatigkeit). Wie aus der beispielhaft eingereichten
Lohnabrechnung fir den August 2015 (B.___) sowie aus den Jahreslohnkonten der
Monteure B.___ und C.___ ersichtlich, wurden diese geltend gemachten monatlichen
Spesen von Fr. 758.35 jedoch gar nicht zuséatzlich zum Monatslohn ausbezahlt.
Vielmehr wurde dieser Betrag durch eine "Korr[ektur] Versicherungsleistung" in gleicher
Hohe sogleich wieder ausgebucht. Effektiv entschadigt wurden lediglich Spesen in
Hoéhe von monatlich Fr. 280.-- (Fr. 250.--, zusétzlich Fr. 30.-- fir Mobiltelefon; teilweise
auch noch separate Autokosten [vgl. act. G 3.1/4 Beilage 3 und Jahreslohnkonti fur
B._ undC.___ [act. G 9.3 und G 3.1/3]]). Wie aus der beispielhaft eingereichten (von
der Beschwerdefiihrerin mithin als reprasentativ fir sémtliche Mitarbeiter angesehenen)
Lohnabrechnung von B.___ fur den August 2015 ersichtlich, resultiert der auf dessen
Lohnkonto ausbezahlte Betrag (Nettolohn + Spesen) von Fr. 5'185.45 aus dem
aufgefuhrten Bruttolohn von Fr. 5'757.-- zuztglich Spesen von Fr. 280.-- abzlglich der
auf einem Bruttolohn von lediglich Fr. 4'998.65 (= Bruttolohn Fr. 5'757.-- abztglich Fr.
758.35) berechneten Sozialabgaben in Hohe von insgesamt Fr. 831.55 sowie des
Beitrags an die Paritdtische Landeskommission im Metallgewerbe von Fr. 20.-- (act.

G 3.1/4 Beilage 3). Dies stimmt sodann mit der aus den eingereichten Arbeitsvertragen
der Monteure 2012 bis 2015 durchgehend ersichtlichen arbeitsvertraglichen Regelung
Uberein, wonach bei sdmtlichen Arbeitnehmern eine monatliche pauschale
Spesenverguitung (insbesondere flr die auswartige Mittagsverpflegung) von Fr. 250.--
(x12) festgelegt wird. Bis 2014 erhielten die Monteure zudem eine Benzinkarte der
Arbeitgeberin fir geschéftliche Fahrten. Darliber hinaus wurde den meisten
Arbeitnehmern ein Mobiltelefon fiir den Geschaftsgebrauch zur Verfligung gestellt (vgl.
den beiliegenden Arbeitsvertrag vom 23./30. Oktober 2015 mit C.___, Ziff. 5.4 f. [act.

G 3.1/6]; vgl. auch Originalakten der Beschwerdegegnerin [Ordner Arbeitsvertrage]). Mit
der vertraglichen Ausgestaltung als Pauschalentschadigung und der Formulierung,
dass diese insbesondere, aber eben nicht ausschliesslich, die auswartigen Mittagessen
abdecke, dirften auch allféllige weitere (Klein-)Auslagen wie Parkgebuhren oder
Zwischenverpflegung etc. abgegolten sein. Jedenfalls ist in den
(Standard-)Arbeitsvertragen séamtlicher Mitarbeiter (auch in den vor Mitte 2012
abgeschlossenen) weder die Rede davon, dass weitere Spesen - auch nicht gegen
Beleg - entschadigungsféhig wéren, noch ist in den ab 2012 abgeschlossenen
Vertragen die Rede von einer monatlichen Spesenpauschale von Fr. 758.35, was auch
die Beschwerdefuhrerin eingesteht (Beschwerde S. 7). Der vor Einflhrung des
Fixlohnsystems im Juni 2009 gultige Spesenansatz von 30 %/25 % des Bruttolohnes
(genau genommen des missverstandlicherweise als "Bruttolohn" bezeichneten Betrags)
kann sodann nicht mit der heutigen Regelung verglichen werden, mussten die
Monteure damals noch weitere Kosten, wie etwa die Treibstoffkosten fur die
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Geschéftsfahrzeuge und sogar Ausbildungskosten fliir neue Monteure, tbernehmen
(act. G 9.1 [klag. act. E28)). Ob die Steuerbehdrden diese Praxis ohne Weiteres
akzeptierten, erscheint zudem fraglich, wies doch das Kantonale Steueramt St. Gallen
in seinem Schreiben vom 14. Oktober 2008 darauf hin, dass die Qualifikation als Lohn
oder Spesen nicht zwischen Arbeitgeberin und Mitarbeiter, sondern im
Steuerveranlagungsverfahren des Mitarbeiters erfolge (act. G 9.1 [klag. act. E26]).
Entgegen der Behauptung in der Beschwerde (unter Berufung auf das Jahreslohnkonto
2009 von D.__ ) trifft sodann nachweislich nicht zu, dass nach Einflihrung des
Fixlohnsystems im Juni 2009 bis zur Einfihrung der heutigen Regelung monatliche
Spesen von Fr. 700.-- oder mehr ausbezahlt wurden. Vielmehr wurden fir den
genannten Monteur von Juni bis Dezember 2009 Fr. 1'750.-- (allgemeine) Fixspesen
vergutet (= 7 x Fr. 250.-- [act. G 9.1 [= klag. act. E29]]). Ohne dass es darauf Gberhaupt
ankame, kann sich die Beschwerdefuhrerin somit nicht auf eine langjahrige Usanz der
umstrittenen Regelung berufen.

2.2. Das (angeblich) ab 2012 geltende Spesenreglement vom 4. Juli 2012
(Genehmigung durch das Kantonale Steueramt) mit den vorliegend umstrittenen
hoéheren Spesenbetragen gelangte damit - zumindest in den hier umstrittenen Jahren
2012 bis 2015 und zumindest fUr die Monteure - in der Praxis gar nicht zur
Anwendung, d.h. letztere haben die darin festgelegten héheren
Spesenentschadigungen nie erhalten. Im Gegenteil ist aus den
Jahreslohnkontolibersichten von B.___ ersichtlich, dass die "AHV-Basis" im Jahr 2012
noch Fr. 71'590.-- betragen hatte, wahrend jene im Jahr 2013 lediglich noch Fr.
64'700.80 betrug, wobei der deklarierte Jahreslohn in beiden Jahren Fr. 68'124.--
ausmachte (vgl. act. G 9.3, S. 31 und 33). Das Spesenreglement diente als Grund, die
Berechnungsbasis flir die Sozialversicherungsbeitrage - und damit hochgerechnet auf
die ganze Belegschaft die Lohnsumme - entsprechend zu reduzieren. Dies ist jedenfalls
- auch im Sinn von Ziff. 3012 WML - als ahv-rechtlich unzuldssig zu betrachten. Unter
diesen Umstanden kann der Genehmigung des Reglements durch die Steuerbehérde
keine Bindungswirkung zukommen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeflhrerin
kann nun nicht einfach nachtraglich ein Betrag von Fr. 250.-- pro Monat bei der
Beitragsberechnung aufgerechnet werden, ohne dass sich am tatséchlichen
Sachverhalt, ndmlich am Auszahlungsbetrag, den die Monteure erhalten haben, etwas
andert. Nachdem die gemass Spesenreglement vorgesehenen héheren Betrage wie
gesagt nie zur Auszahlung gelangt sind, ertbrigt sich auch jede Diskussion dariber,
was damit alles hatte abgegolten werden sollen. Diese Diskussion misste nur gefuhrt
werden, wenn die Beschwerdeflihrerin den betroffenen Mitarbeitern die Differenz
zwischen der Spesenpauschale von monatlich Fr. 758.35 und den bereits
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ausgerichteten Spesen nachzahlen wirde. Bei der flichendeckenden Auszahlung
lediglich des kleineren - und von der Beschwerdegegnerin anerkanntermassen nicht zu
verabgabenden - Spesenbetrags von monatlich Fr. 250.-- (teilweise zuztglich einer
Entschadigung fur konkrete Telefon- oder Autokosten) und dem sowohl in der
beispielhaften Lohnabrechnung von B.___ als auch in den Lohnkonten der Mitarbeiter
jeweils explizit vorgenommenen Storno des Betrags von Fr. 758.35 erscheint
schliesslich die von der Beschwerdeflhrerin geltend gemachte "Lapsus-Theorie" nicht
plausibel. Im Ubrigen wiirde dies - bei den unbestrittenermassen bzw. offensichtlich
den Auszahlungsbetragen (Nettolohn zuzigl. Spesen) zu Grunde liegenden
Bruttoldhnen - am Resultat ohnehin nichts &ndern.

2.3. Im Weiteren kann sich die Beschwerdeflhrerin nicht auf einen
Vertrauenstatbestand berufen, konnte doch die Beschwerdegegnerin vor der
Arbeitgeberkontrolle vom 19. Juni 2017 keine Kenntnis von der neuen Spesenregelung
haben. Die letzte Arbeitgeberkontrolle fand am 7. Mai 2012 statt, mithin kurz vor
EinfUhrung des neuen Reglements und nur flr die hier nicht massgebenden Jahre 2008
bis 2011 (act. G 3.1/8). Selbst die Beschwerdeflihrerin macht nicht geltend, das neue
Spesenreglement der Beschwerdegegnerin zur Kenntnis gebracht zu haben,
geschweige denn von dieser eine dahingehende Auskunft erhalten zu haben, dass das
Reglement auch ahv-rechtlich zulédssig sei. Nachdem die Beschwerdeflhrerin das zwar
steueramtlich genehmigte Spesenreglement nicht angewendet und den betroffenen
Monteuren die darin festgelegten Spesenpauschalen nicht ausgerichtet hatte, konnte
sie nicht in guten Treuen davon ausgehen, das neue Spesenreglement werde
automatisch auch ahv-rechtlich anerkannt. Es ist sodann nicht Sache der AHV-
Behorde, die Jahresabrechnungen der Arbeitgebenden von Vornherein in Frage zu
stellen und von sich aus Nachfragen zu tatigen, wenn die deklarierte AHV-Lohnsumme
im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfallt. Jedenfalls muss einer Arbeitgeberin in der
Rechtsform einer Aktiengesellschaft ohne Weiteres klar sein, dass keine fiktiven
Spesen vom Bruttolohn abgezogen werden kdénnen.

2.4. Der Betrag von Fr. 9'100.-- pro Jahr und Monteur (bzw. entsprechend weniger bei
einem geringeren Aussendienstanteil oder nicht ganzjdhriger Beschaftigung) ist
demzufolge vollumfénglich aufzurechnen. In Bezug auf die Berechnung der
nachtraglich zu verabgabenden Lohnsummen 2012 bis 2015 werden keine Einwande
vorgebracht und sind bei summarischer Prifung auch keine ersichtlich, namentlich
wurde bei keinem Mitarbeiter mehr als Fr. 9'100.-- pro Jahr aufgerechnet (act. G 3.1/7).
Nachdem - wie bereits ausgeflihrt (vorstehende Erwagung 2.1) - gemass
Arbeitsvertragen kein Anspruch auf weitere von der Arbeitgeberin zu entschadigenden
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Spesen nach Belegen ausgewiesen ist und solche wohl auch vor der jetzt umstrittenen
Regelung héchstens vereinzelt ausgerichtet wurden (vgl. act. G 9.1 [Lohnkonto D.____
2009, wonach von Juni bis Dezember 2009 keine zusatzlichen Spesen entschadigt
wurden [klag. act. E29]]), sind auch im vorliegenden Zusammenhang keine solchen zu
berlicksichtigen. Der angefochtene Einspracheentscheid bzw. die diesem zu Grunde
liegenden Nachzahlungs- und Verzugszinsverfligungen erweisen sich damit als korrekt.

3.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu
erheben (Art. 61 lit. a ATSG).

Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 9/9



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 25.06.2019
	Art. 5 AHVG. Art. 9 Abs. 1 AHVV. Massgebender Lohn, Spesen. Die Berechnungsbasis für die Sozialversicherungsabgaben (Bruttolohn) kann nicht dadurch geschmälert werden, dass gemäss einem - wenn auch steueramtlich genehmigten - Spesenreglement Abzüge vom Bruttolohn vorgenommen werden, anstatt diese Spesen zusätzlich zum vereinbarten Bruttolohn auszuzahlen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 25. Juni 2019, AHV 2018/4).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


